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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 
V o r s i t z e n d e r: Präsident Dr. Hurdes. 

Präsident: Die Sitzung ist e r ö f f n e t. 

Hohes Haus! (Das Haus erhebt sich.) Völlig 
unerwartet hat uns gestern die Nachricht er· 
reicht, daß der Tod den Abgeordneten des 
Viertels unterm Wienerwald Alfred Horn hin· 
weggerafft hat, als er sich zur Kräftigung 
seiner bereits seit längerer Zeit angegriffenen 

In der NS-Zeit erlitt Alfred Horn im Jahre 
1939 und dann wieder vom April 1940 bis 
September 1941 politische Freiheitsstrafen, 
die er in Arbeitslagern verbüßen mußte. 

Im April 1945 wurde Alfred Horn Bezirks· 
vorsteher des Bezirkes Wien XXIII (Schechat) 
und später Bürgermeister der Stadtgemeinde 
Schwechat. 

Gesundheit in einem Erholungsheim befand. Bereits bei der ersten Nationalratswahl 
Alfred Horn wurde am 4. August 1898 in nach der Wiederherstellung eines freien und 

Wien geboren und erlernte das Huf. und unabhängigen Österreich entsandte der Wahl. 
Wagenschmiedgewerbe. Er machte den Welt· kreis 9 (Viertel unterm Wienerwald) Alfred 
krieg von 1916 bis 1918 mit und trat an· Horn in die Volksvertretung, der er seither 
schließend in die Dienste der österreichischen ununterbrochen angehörte. Im November 1948 
Gendarmerie. 1921 wurde er zur Zollwache wurde er zum Ordner gewählt, welches Amt 
und später zum Steueraufsichtsdienst über· er nicht nur in der damaligen V., sondern 
geleitet. Von 1918 bis 1934 war er ferner auch in der VI., VII. und in der laufenden 
Funktionär der Freien Gewerkschaften. I VIII. Gesetzgebungsperiode bekleidete. 
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Alfred Horn hat an den Arbeiten des Bundesminister Dipl.-Ing. Waldbrunner und 
Nationalrates regen Anteil genommen. Er Proksch sowie Staatssekretär Weikhart und 
gehörte in der VI., VII. und VIII. Gesetz- schließlich auch noch der Abgeordnete 
gebungsperiode dem Hauptausschuß als Mit- Honner. 
glied und seit seinem Eintritt in den National- Die eingelangten Antr äge  we ise  ich wie 
rat dem Finanz- und Budgetausschuß zuerst folgt z u: 
als Ersatzmitglied und dann ebenfalls als 
Mitglied an. Auch in zahlreiche andere Aus­
schüsse war Abgeordneter Horn entsandt 
worden. 

Die besonderen Interessen des Verstorbenen 
galten naturgemäß denjenigen Beratungs­
gegenständen des Nationalrates, denen er sich 
auch durch seine frühere beruf liche Tätigkeit 
bei Gendarmerie und Zollwache und durch 
seine Funktion als Bürgermeister verbunden 

Antrag 87 JA der Abgeordneten Dr. Kummer, 
Schneeberger und Genossen, betreffend Novel­
lierung des Gutsangestelltengesetzes, dem 
Justizausschuß; 

Antrag 88JA der Abgeordneten Böhm und 
Genossen, betreffend ein Bundesgesetz über 
die Änderung der Abfertigungsansprüche, dem 
Ausschuß für soziale Verwaltung. 

Wird gegen diese Zuweisungen ein Einwand 
fühlte. Bei den Budgetberatungen war er erhoben 1 _ Dies ist nicht der Fall. 
seit 1948 fast ohne Unterbrechung Bericht-
erstatter in der Spezialdebatte über die 
Gruppe Inneres. Auch sonst hat Abgeordneter 
Horn in diesem Hause vor allem bei der 
Beratung von Gesetzesvoriagen das Wort 
ergriffen, für deren Durchführung das Bundes­
ministerium für Inneres zuständig ist; ich 
erwähne nur seine Berichte und Reden zu 
den Staatsbürgerschafts-Überleitungsgesetzen, 
den verschiedenen Paßgesetznovellen, der Aus­
länderpolizeiverordnung und zum Fremden­

Seit der letzten Haussitzung sind fünf 
A n f r a g e b eantwortungen eingelangt, die 
den Herren Anfragestellern z u g e g ange n  sind. 
In der Kanzlei liegt ein Verzeichnis der be­
antworteten Anfragen auf, aus dem Näheres 
ersehen werden kann. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Ab­
geordneten Machunze, um die Verlesung des 
Ei nlaufel'l. 

polizeigesetz. Zum letzten Mal ergriff Abge- Schriftführer Machunze: Von der Bundes­
ordneter Horn im Dezember 1958 im Hohen regierung sind folgende V o r lagen eingelangt: 
Hause als Berichterstatter über die Preis­
regelungsgesetznovelle 1958 das Wort. 

Der Verstorbene, den seine Funktion als 
Ordner mit vielen Mitgliedern und auch den 
Beamten des Parlaments immer wieder in 
Kontakt brachte, war eifrig bemüht, die 
Arbeiten der Volksvertretung zu fördern. 
Er erfreute sich wegen des Fleißes und des 
Ernstes, mit denen er allen seinen Obliegen­
heiten in der Volksvertretung nachkam, der 
Achtung aller, die ihn kannten. Wir werden 
dem verstorbenen Kollegen ein ehrendes An­
denken bewahren. 

Das Hohe Haus hat sich zum Zeichen der 
Trauer von den Sitzen erhoben. Ich nehme 
Ihr Einverständnis dazu an, daß ich diese 
Trauerkundgebung dem Protokoll der heutigen 
Sitzung einverleibe. (Die Abgeordneten nehmen 
ihre Plätze wieder ein.) 

Das stenographische P r o t o k o l l  der 81. Sit­
zung vom 4. März 1959 ist in der Kanzlei 
aufgelegen, unbeanständet geblieben und gilt 
daher als g e n e h m i g t. 

K r a n k  gemeldet sind die Abgeordneten 
Bundesminister Dr. Tschadek, Dr. Rupert 
Roth und Dr. Gredler. 

E n t s c h u l d i g t  haben sich die Abgeordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Lechner, Harwalik, Scheibenreif, 

Bundesgesetz, mit dem die Konkurs- und 
die Ausgleichsordnung geändert und ergänzt 
werden (641 der Beilagen); 

Bundesgesetz, mit dem eine Sonderbestim­
mung zur Nationalrats-Wahlordnung getroffen 
wird (642 der Beilagen); 

Bundesgesetz, mit dem das Österreichische 
Strafgesetz geändert und ergänzt wird (Straf­
gesetznovelle 1959) (643 der Beilagen). 

Es werden zugewiesen: 

641 und 643 dem Justizaussch'uß; 

642 dem Verfassungsaus8chuß. 

Bericht des Ausschusses für Land- und Forst­
wirtschaft über die Regierungsvorlage (67 der 
Beilagen) : Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Regelung der wasserwirtschaftlichen 

Fragen im Grenzgebiet (91 der Beilagen) 

Präsident: Wir' gehen nun in die T a g  e s ­
o r d n u n g  ein und gelangen zum einzigen 
Punkt der heutigen Tagesordnung: Vertrag 
zwischen der Republik Österreich und der 
Ungarischen Volksrepublik über die Regelung 
der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenz­
gebiet. 

Seiringer, Wimberger, Preußler, Rom, Hillegeist, Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Pölzer, Haberl, Rosa Rück, Maria Kren, die I Dipl.-Ing. Strobl. Ich bitte um seinen Bericht. 
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Berichtel'statter Dipl.-Ing. Strob): Hohes 
Haus! ' Namens des Ausschusses für Land­
und Forstwirtschaft habe ich dem Hohen 
Hause über die Regierungsvorlage 67 der 
Beilagen zu berichten. :Mit diesem Vertrag 
zwischen den beiden Staaten sollen waSser­
wirtschaftliche Fragen im Grenzgebiet geregelt 
werden. 

Der Vertrag hat erstens formalrecht­
liche Bedeutung, weil er die beiderseitigen 
Interessen in diesel' Frage so regelt, wie es zu 
den internationalen Gepflogenheiten gehört. 

Er hat aber auch wirtschaftliche Bedeutung. 
Durch diese Wasserbauten und die Regulierung, 
Instandhaltung und Räumung der Gewässer 
wird bewirkt, daß Überschwemmungen, Ver­
sumpfungen, Erosionen, Uferbrüche hintan­
gehalten werden, damit wird also ein wirtschaft­
licher Zweck angestrebt. Da dieser Vertrag 
diese Wasserbauten erleichtern soll, kommt 
ihm auch wirtschaftliche Bedeutung zu. 

Durch diesen zwischenstaatlichen Vertrag 
wird auch di,e Absicht der Burgenländischen 
Landesregierung, den Neusiedler See zu regu­
lieren, worunter allerdings nicht die Entwässe­
rung oder Trockenlegung zu verstehen ist, 
sondern vielmehr die Erhaltung und die 
Sicherung, wesentlich erleichtert. 

Durch diesen Vertrag werden die beider­
seitigen Rechte abgesteckt, und gleichzeitig 
wird auch die weitere Zusammenarbeit geregelt. 

Der Vertrag gliedert sich in 22 Artikel 
und drei Anlagen. 

Artikel 1 umschreibt den Geltungsbereich 
des Vertrages. Der Vertrag bezieht sich unter 
anderem auf Grenzgewässer, ferner auf Wasser­
bauten, Anlagen und Eim'ichtungen im Grenz­
bereich sowie auf Gewässerstrecken, Wasser­
bauten, Anlagen und Einrichtungen, die ent­
weder in der diesem Vertrag beigeschlossenen 
Anlage I angeführt sind oder durch Beschluß 
der Österreichisch-ungarischen Gewässerkom­
mission künftig bezeichnet werden. 

Artikel 2 enthält die Verpflichtung der 
Vertragsstaaten, an den Grenzgewässern keine 
Maßnahmen oder Arbeiten ohne Zustimmung 
des anderen Vertragsstaates zu treffen. 

Weiters sieht der Vertrag im Artikel 3 
auch die Verpflichtung beider Staaten vor, 
die in Artikel 1 genannten Gewässer, Bau­
werke, Anlagen und Einrichtungen in gutem 
Zustand zu halten und nach Erfordernis zu 
verbessern. 

Die Artikel 4 bis 6 regeln die praktische 
Erfüllung der Instandhaltungspflicht und Ar­
tikel 7 die Tragung der hiefür entstehenden 
und aufgelaufenen Kosten. 

In Artikel 9 sichern sich die Vertragsstaaten 
jederzeit die technische und finanzielle Kon­
trolle der auf gemeinsame Kosten oder im 
gemeinsamen Interesse durchgeführten Arbei­
ten zu. 

Im Artikel 10 sind wasserreohtliche Be­
stimmungen enthalten, die den allgemein 
anerkannten Regeln des internationalen 
Wasserrechtes entsprechen und die Zusammen­
arbeit der Wasserrechtsbehörden der beiden 
Vertragsstaaten erleichtern sollen. 

Zur Förderung der Zusammenarbeit und zur 
Behandlung wasserwirtschaftlicher Angelegen­
heiten wird im Artikel 12 eine ständige Öster­
reichisch-ungarische Gewässerkommission, be­
stehend aus je zwei Bevollmächtigten der 
beiden Staaten, gebildet. Die Obliegenheiten 
der Kommission sind im Artikel 13 des Ver­
trages demonstrativ aufgezählt. 

Die Artikel 14 bis 16 enthalten Vorschriften 
über die Gewässerkommission. 

Der Artikel 17 enthält die Vorschrift über 
die abgabenfreie, keinen Ein- und Ausfuhr­
beschränkungen, wohl aber der Zollkontrolle 
unterliegende Bringung von Baumaterialien 
und Betriebsmitteln über die Grenze für 
Zwecke dieses Vertrages. Diese Vorschrift 
ist insofern von Wichtigkeit, als sie gesetz­
ändernd ist. 

Artikel 20 bestimmt, daß die
' 

Verpflich­
tungen, die von den beiden Vertragsstaaten 
in diesem Vertrag übernommen werden, inner­
staatliche Regelungen nicht berühren. 

Im Artikel 2 1  sind Übergangsbestimmungen 
enthalten, und Artikel 22 regelt das Inkraft­
treten dieses Vertrages. 

Der Vertrag bedarf zufolge seines gesetz­
ändernden Charakters für seine innerstaatliche 
Rechtswirksamkeit gemäß Artikel 50 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 der Genehmigung des Nationalrates. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
hat den vorliegenden Vertrag in der Sitzung 
vom 25. Oktober 1956 in Verhandlung ge­
zogen und einstimmig den Beschluß gefaßt, 
dem Hohen Hause die Genehmigung dieses 
Vertrages zu empfehlen. 

Ich stelle somit den A n t r a g, der Nationalrat 
wolle dem Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
über die Regelung der wasserwirtschaftlichen 
Fragen im Grenzgebiet (67 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Präsiden t: Da niemand zum Wort gemeldet 
ist, kommen wir gleich zur Abstimmung. 
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Bei der Abstimmung wird dem Vertrag 
einstimmig die Gen ehmigung erteilt. 

Präsident: Im Einvernehmen mit den 
Parteien w e i s  e ich den in der heutigen Sitzung 
eingebrachten gemeinsamen A n t r a g  der Abge­
ordneten Dr. Maleta, Olah und Genossen, 
betreffend die vorzeitige Beendigung der 
VIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates, 
sogleich dem Verfassungsausschuß z u. Wird 
dagegen ein Einwand erhoben? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Ich gebe bekannt, daß der Verfassungsaus­
schuß gleich nach Beendigung der Sitzung 
zusammentritt. 

Die n ä c h s t e  Sitzung des. Nationalrates 
berufe ich für heute, 12. Uhr mittag, ein. 
Auf der Tagesordnung wird der Bericht des 
Verfassungsausschusses über den soeben zuge­
wiesenen gemeinsamen Antrag der Abgeordne. 
ten Dr. Maleta, Olah und Genossen stehen. 

Die Sitzung . .ist g e s c hlo s s e n. 

Schluß der Sitzung: 10 Uhr 20 Minuten 

Druck der österreicruschen Staatsdruckerei. 3522 59 _ .  

I : 
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